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Betrifft 

�nderung des Gleichbehandlungsgesetzes 

Durchwahl Datum 

2108 ':" 5. Nov. 1996 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Gleichbehandlungsgesetz geändert wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Grundsätzlich werden zu dem vorliegenden Entwurf keine Einwände erhoben. 

2. Es wird lediglich angemerkt, zu prüfen, ob es unbedingt erforderlich erscheint, zu

sätzliche Verwaltungseinrichtungen wie Regionalbüros der Anwältin für Gleichbe

handlungsfragen zu schaffen. 

AUenfalls könnte der verfolgte Zweck der Gesetzesänderung durch eine Ausweitung der 

Sprechtage wesentlich effizienter und kostengünstiger erreicht werden. 

3. Bemerkt wird, daß in den Z. 1 (§ 2 Abs. 1 a Z. 2) und 11 (§ 12 Abs. 1 a Z. 2) jeweils die 

Worte "im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis" zu entfallen hätten, da sie 

bereits im Einleitungssatz dieser Bestimmung enthalten sind. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r  ö II 

Landeshauptmann 

3/SN-81/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

LAD1 �VD-9165/26 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

6. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Präsidenten Herrn Mag. Franz Romeder) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der;1::� 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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